
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2020/7/21 14Os56/20x,
13Os7/21k

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.2020

Norm

WaffG §50 Abs1 Z2

WaffG §17 Abs1 Z6

Rechtssatz

Die Frage, ob ein bestimmter „Teleskopschlagstock“ eine verbotene Wa9e ist, kann ohne Feststellungen zu

Materialbeschaffenheit, Gewicht, Funktion und Wirkungsweise nicht beurteilt werden.
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 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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